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RS OGH 1991/6/20 12Os64/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1991

Norm

StGB §127 A

StGB §134 Abs1

Rechtssatz

War das Tatobjekt im Tatzeitpunkt tatsächlich eine weggeworfene (derelinquierte) und demnach herrenlose Sache

oder hat der Täter es für eine solche gehalten, kommt weder Diebstahl noch Unterschlagung in Betracht.

Entscheidungstexte

12 Os 64/91
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